
Auftraggeber fordern den sparsamen Ein-
satz ihres Geldes für ihre Bauvorhaben. Sel-
ten waren die Baukosten bei der Planung von 
Bauwerken kein Thema.2  Das ist auch gut so. 
Wir Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
bekennen uns zum sparsamen Umgang mit 
dem Geld unserer Bauherren, auch bei Ar-
chitekturwettbewerben.

Für die Wettbewerbsausschreibung be-
rechnet der Auftraggeber das Projektbud-
get: die Kosten der Kostengruppen (KGR) 1 
bis 9 gemäß ÖNORM B 1801-13 unter Be-
rücksichtigung der Projektbesonderheiten 

„Art“, „Lage“ (Standort, Umfeld, Baugrund, 
Einbauten, Bodenkontaminierung, Schad- 
und Störstoffe usw.), „Größe“ (Quantität), 

„Qualität“, „Nutzungsdauer“, „Planungs- 
und Bauzeit“, „Baukonjunktur“ und „Pro-
jektrisiken“. Die Bauwerkskosten (KGR 2 

„Bauwerk – Rohbau“ + KGR 3 „Bauwerk – 
Technik“ + KGR 4 „Bauwerk – Ausbau“) 
und die Baukosten (KGR 1 „Aufschließung“ 
+ Bauwerkskosten + KGR 5 „Einrichtung“ + 
KGR 6 „Außenanlagen“) gibt der Auftrag-
geber in der Wettbewerbsausschreibung als 
Kostenziel (Kostenrahmen) bekannt, darü-
ber hinaus budgetiert er die Planungsleis-
tungen (KGR 7), die Projektnebenleistun-
gen (KGR 8) und die Reserven (KGR 9).4  
In den Bauwerks- oder Baukosten sind also 
keine Reservemittel eingerechnet. Wir, der 
Ausschuss Wettbewerbe der Kammer der Zi-
viltechnikerInnen für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland, empfehlen Auftrag-
gebern die Offenlegung des Kostenrahmens 
in den Wettbewerbsausschreibungen; die 
Ziel-Baukosten5 dienen den Wettbewerbs-
teilnehmern als Orientierung für ihre Wett-
bewerbsplanung. Die Ziviltechniker sind 
verpflichtet, den Kostenrahmen des Auf-
traggebers bei ihren Planungen zu beachten.

Ein tradiertes Verfahren, die Bau- oder 
Bauwerkskosten zu einem Wettbewerbsent-
wurf überprüfbar darzustellen, ist deren Be-
rechnung nach der „Kostenkennwertmetho-
de“: NGF × KWNGF oder BGF × KWBGF oder 
BRI × KWBRI für die Bauwerkskosten plus 
die Kosten für die Aufschließung, die Möb-
lierung und die Außenanlagen ergeben die 
Baukosten. Die Berechnung der Bauwerks- 
oder Baukosten nach kostendifferenzierten 
Bauteilen unter Anwendung von Kosten-
kennwerten aus vergleichbaren Bauvorha-
ben und unter Berücksichtigung der Projekt-
besonderheiten „Projektgröße und -umfeld“, 

„Qualität“ und „Umstände der Bauausfüh-
rung“ ergibt zu jedem Wettbewerbsentwurf 
einen Kostenrahmen mit einer Planungs- 
und Kostenunschärfe von mindestens 20 % 
bis 30 % bei Neubauten; bei Umbauten ist 
die Kostenunschärfe höher. Gibt der Auf-
traggeber in der Wettbewerbsausschreibung 
eine „Kostenobergrenze“ vor, so werden die 
Ziviltechniker den Kostenrahmen zu den 
Wettbewerbsentwürfen wohl oder übel be-
stätigen müssen, um das Risiko eines Aus-
scheidens wegen Übertretung der Wettbe-
werbskriterien zu vermeiden. Und das ist 
nicht gut, da das neue Architekturprojekt 
so unter Umständen mit einer Kostenlüge 
startet, über die das Preisgericht ohne ver-
tiefende Vorprüfung aller Wettbewerbspro-
jekte oft nur mutmaßen kann.6 Die Frage 
in diesem Zusammenhang lautet: Wie kön-
nen Auftraggeber und das Preisgericht vali-
de Wirtschaftlichkeitsdaten zu jedem Wett-
bewerbsentwurf erwarten?

Verlangt der Auftraggeber eine „Kosten-
schätzung“ zum Wettbewerbsprojekt, muss 
die Vorprüfung den Kostenrahmen jedes 
eingereichten Wettbewerbsentwurfs prüfen. 
Dabei muss sie die Bauwerks- oder Baukos-
ten nach projektspezifischen Kostenkenn-
werten berechnen und (weil es sich um die 
Planungsphase „Wettbewerb“ handelt) mit 

einer Kostenunschärfe von mindestens 20 % 
bis 30 % behaften; bei Umbauten ist die Re-
serve höher anzusetzen. Für den Auftragge-
ber ist allerdings ein Kostenrahmen mit bis 
zu 30 % Kostenunschärfe eher unbefriedi-
gend, auch mit der Vorgabe einer Bauwerks- 
oder Baukostenobergrenze.

Eine praktikablere und präzisere Mög-
lichkeit, die Wirtschaftlichkeit von Archi-
tekturwettbewerbsentwürfen darzustellen, 
ist die Auswertung der Wirtschaftlichkeits-
parameter aller Wettbewerbsprojekte. Da-
für muss der Auftraggeber zusätzlich zu den 
Planungsgrundlagen (Grundstücksdaten, 
Raum- und Funktionsprogramm, Raum-
qualitäten usw.) Formblätter mit Soll-Ist-Da-
ten, und zwar
• Soll- und Ist-Nutzflächen je Raum und 
Funktionseinheit und der Gesamt-Soll-/ 
Ist-Nutzfläche, 
• Verkehrs- und Gebäudetechnikflächen 
(Plausibilität der Flächen und der Lage), 
• Bruttogrundrissflächen und Brutto-
rauminhalten sowie 
• Fassaden-, Dach- und Glasflächen gegen 
die Außenluft, 
und Soll-Qualitäten vorgeben, die die Wett-
bewerbsteilnehmer mit den von ihnen ge-
planten Ist-Daten befüllen.7 Die Wettbe-
werbsgrundleistungen8 sind zusammen mit 
den Soll-Ist-Daten, die von der Wettbewerbs-
vorprüfung einfach überprüft und in einer 
tabellarischen Matrix beschrieben werden 
können, ausreichend dafür, dass das Preis-
gericht nicht nur die Kriterien Städtebau, 
Architektur und Funktionalität beurteilen, 
sondern auch 
1. die Wirtschaftlichkeit (Kompaktheit, 
Konstruktion, Gebäudehülle, Gebäudetech-
nik)9 und ökologische Qualität der Wettbe-
werbsprojekte objektiv bewerten, 
2. faktenbasiert über Abweichungen vom 
Analyseergebnis der Wettbewerbsvorprü-
fung entscheiden und 
3. „klare und umfassende Empfehlungen“10  
für das Siegerprojekt protokollieren 
kann.

Nur in begründeten (Ausnahme-)Fäl-
len sind erweiterte Wettbewerbsplanungen 
gerechtfertigt für 
• einmalige oder neuartige Bauaufgaben 
(Zu- und Umbau denkmalgeschützter Bau-
werke, Speziallabore, Null- oder Plusener-
giegebäude, Bauwerke mit einem hohen Vor-
fertigungsgrad infolge einer sehr kurzen 
Bauzeit), bei denen mit Skizzen, Schemata 
und technischen Kurzerläuterungen zum 
Tragwerk (Lastabtragung, Konstruktions-
system, Spannweiten, Fundierung), zur Bau-
weise, zum Vorfertigungsgrad der Bauteile 
und zur gebäudetechnischen Zusatzausstat-
tung (Kühlung, Klimatisierung, Solarther-
mie, Geothermie, Photovoltaik, Lichtlen-
kung usw.) die Bauweise, die Bauzeit und 
die auf einen niedrigen Betriebsenergiever-
brauch zielende nachhaltige Gebäudetech-
nik präziser erklärt werden;
• Städtebau-, Raum-, Siedlungs- und Grün-
raumplanungen, bei denen mit 3D- und 
Funktionsskizzen, Schemata, Simulationen 
und Kurzbeschreibungen zur Versiegelung, 
zur Begrünung und zum Wasserhaushalt 
des Grundstücks und zu den Auswirkungen 
der Wettbewerbsplanung auf die Anrainer-
grundstücke (Verschattung, Luftströmung, 
Lichtreflexion, Blendung) eine genauere Be-
wertung der ökologischen und sozialen Qua-
lität ermöglicht wird.

Das Ausarbeiten dieser erweiterten 
Wettbewerbsinhalte ist eine Zusatzleistung 
der Wettbewerbsplanung, die mit einem hö-
heren Preisgeld abzugelten ist.11 

Im Zuge einer erweiterten Wettbewerbs-
vorprüfung müssen Ingenieurinnen und In-
genieure aus den Fachgebieten Tragwerks-, 
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Hochbau-, Gebäudetechnik- und Freiflä-
chenplanung die Kompaktheit (NFSOLL / NFIST, 
NFSOLL / BGFIST, NFSOLL / BRIIST, NFSOLL / 
Gebäudehüllfläche), Konstruktion (Trag-
werk), Bauweise, Gebäudehülle, Gebäude-
technik und ökologische Qualität analysie-
ren und die Bauwerks- und Baukosten nach 
den Projektbesonderheiten12 berechnen und 
für das Preisgericht aufbereiten; die Koste-
nunschärfe kann nun mit ca. 15 % bis 20 % 
angesetzt werden. Damit ist sichergestellt, 
dass jedes Wettbewerbsprojekt nach den-
selben Detailaspekten der Wirtschaftlich-
keit vorgeprüft und ausgewertet wird.

Resümee

Für den Auftraggeber, die Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker und das Preis-
gericht bedeuten eindeutig beschriebene 
Wirtschaftlichkeitsanforderungen klare Pla-
nungs- und Bewertungsperspektiven, um 
das intuitiv Gewollte kontrollieren und beur-
teilen zu können, ohne die Kunst der Schaf-
fenden zu behindern oder Mutmaßungen 
und ideelle Begründungen zur Wirtschaft-
lichkeit der Wettbewerbsprojekte zu provo-
zieren. Die vertiefte Analyse der Kompakt-
heit mit Flächen- und Kubaturkennwerten, 
der Konstruktion, Bauweise, Gebäudehül-
le, Gebäudetechnik und ökologischen Qua-
lität der Wettbewerbsprojekte und die darauf 
basierende Berechnung der Bauwerks- oder 
Baukosten durch die Vorprüfung anstelle 
der vagen Beurteilung der von den Wettbe-
werbsteilnehmern erstellten Kostenrahmen 
hebt die Akzeptanz der Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker für die Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit der Wettbewerbsprojekte 
durch das Preisgericht. Ohne Objektivierung 
der Wirtschaftlichkeitsdaten für die Wett-
bewerbsprojekte haben Auftraggeber und 
Preisgericht keine Gewähr, dass die von den 
Projektverfassern behaupteten Bauwerks- 
oder Baukosten richtig berechnet sind, auch 
dann nicht, wenn in der Wettbewerbsaus-
schreibung eine „Kostenobergrenze“ vor-
schrieben ist. Durch die im „Wettbewerbs-
standard Architektur – WSA 2010“, Teil B 
vorgesehenen qualitativen Beurteilungs-
kriterien und die „klaren und umfassenden 
Empfehlungen“ des Preisgerichts für das Sie-
gerprojekt ist sichergestellt, dass architekto-
nische und ökologische Innovationen nicht 
verhindert werden. Das Herausarbeiten und 
die vertiefte Analyse der Projektbesonderhei-
ten im Zuge der vertiefenden Wettbewerbs-
vorprüfung verbessern die Schöpferkraft 
und baukulturelle Bedeutung des Architek-
turwettbewerbs. 
—
Heinz Priebernig
—
— 

1 Zu diesem Thema siehe auch Priebernig, „Kosten- 
obergrenze“ bei Architekturwettbewerben, in: 
derPlan Nr. 55, Februar 2022, S. 15: Für die Wettbe-
werbsausschreibung berechnet der Auftraggeber 
das Budget und die Reservemittel für sein geplan-
tes Bauvorhaben; die Wettbewerbsteilnehmer 
dürfen auf die Richtigkeit der Wettbewerbsaus-
schreibung vertrauen. Die Ziel-Baukosten des 
Auftraggebers beinhalten keine Reserve i. S. d. 
Kostengruppe 9 der ÖNORM B 1801-1.    

2 Giorgio Vasari berichtet, dass „Michelangelo vom 
Papst die Vollmacht erhielt, nach seinem eigenen 
Gutdünken zu schaffen und einzureißen, hinzuzu-
fügen und fortzunehmen und zu verändern, was er 
wollte“. In: Vasari, Lebensläufe der berühmtesten 
Maler, Bildhauer und Architekten, Manesse, Mün-
chen 2020, S. 609.

 Bredekamp, Michelangelo, Wagenbach, Berlin 
2021, S. 616 f.: „Motu proprio, der Erlass [Papst] 
Pauls III. vom 11.10.1549 [ist] eine Absicherung [Mi-
chelangelos], die ihm nicht nur finanzielle Mittel 
versprach, […] selbst wenn sie [die Baumaßnahmen 
am Petersdom] mit nicht geringen Kosten […] 
ausgeführt werden.“

3 Austrian Standards International, ÖNORM B 1801-
1:2021-02-01 – Bauprojekt- und Objektmanage-

ment, Teil 1, Objekterrichtung; zu den Kostengrup-
pen siehe Bild 5 in 4.3.5, S. 13.

4 Zu den Bauherrenreserven i. S. d. ÖNORM B 1801-1 
siehe Priebernig, „Kostenobergrenze“. Dazu ist zu 
ergänzen, dass die Kostenrisiken  
für den Bauherrn heute, abgeleitet aus den welt-
weiten Rohstoff-, Energie- und Lieferketten- 
problemen und dem Mangel an Facharbeitern  
und Technikern in Europa, größer sind; diese 

„Höhere-Gewalt-Risiken“ sind in der „Reserve“  
i. S. d. ÖNORM B 1801-1 nicht inkludiert.

5 Die Wettbewerbsteilnehmer müssen darauf 
vertrauen können, dass die vom Auftraggeber 
vorgegebenen Zielkosten plausibel (richtig) sind. 
Die Ziel-Baukosten beinhalten keine Reserve  
i. S. d. Kostengruppe 9 der ÖNORM B 1801-1.  
Als „plausibel“ dürfen wir eine Berechnung der 
Baukosten dann bezeichnen, wenn Sachverstän-
dige auf dem Fachgebiet der Baukostenberech-
nung unter Anwendung einer wissenschaftlich 
anerkannten und in der Praxis erprobten Methode 
zur Berechnung der Baukosten innerhalb einer 
praxisüblichen Schwankungsbreite zum selben 
Ergebnis kommen.

 Eine grobe Überprüfung der Zielkosten ist durch 
die Kennwertberechnung des Kostenrahmens ein-
fach möglich, z. B. m² BGF × Kostenkennwert / m² 
BGF je Gebäudetyp, Bauteil, Bau-, Gebäudetech-
nik- und Ausstattungsqualität; der Kostenkennwert 
ist dabei unter Beachtung der Projektbesonderhei-
ten anzusetzen.

6 Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkon-
sulenten (Hrsg.), Wettbewerbsstandard Architek-
tur – WSA 2010, Teil B – Wettbewerbsordnung 
Architektur, insbesondere die §§ 3, 4, 8 und 18: Die 
Beurteilung und Reihung der Wettbewerbspro-
jekte durch das Preisgericht erfolgt ausschließlich 
nach den in der Wettbewerbsausschreibung formu-
lierten qualitativen Beurteilungskriterien.

7 Die Soll-Daten (Nutzfläche und Qualität je Raum 
oder Funktions-/Nutzungseinheit) sind vom Auf-
traggeber tabellarisch vorgegeben, die Leerfelder 
der Tabelle sind von den Wettbewerbsteilnehmern 
mit den Ist-Daten (Plandaten) zu befüllen.

8 WSA 2010, Teil C – Leistungsbild Architekturwett-
bewerb, § 2, S. 39 f.

9 Zum Beispiel ist eine die Projekte vergleichende 
Abschätzung des Energiebedarfs für das Heizen 
und Kühlen aus der Hüllfläche (Flächen und U-
Werte der Hüllbauteile), der Verschattung, dem 
solaren Wärmegewinn und dem BRI einfach mög-
lich: Kompaktheit V (beheiztes Bruttovolumen) / A 
(Fläche der wärmeübertragenden Gebäudehüllflä-
che), Klimadaten, AGLAS / A, Ic-Wert = V / A, A / V, 
Verschattung, Abschätzung des HWB-Ref (kWh / 
m² und Jahr) und des außenindizierten Kühlbedarfs 
usw. durch die Vorprüfung; siehe dazu OIB-Richt-
linie 6, ÖNORM B 8110-6, ÖNORM EN ISO 6946 
(EA), ÖNORM EN ISO 13789 u. a. Zur Objektivie-
rung dieser Daten verwenden Bauphysiker in der 
Regel eine vorkonfigurierte Software.

10 WSA 2010, Teil B, § 19, S. 35.
11 WSA 2010, Teil C, §§ 3–5, S. 40 ff.
12 Dazu erlaube ich mir ein paar Hinweise: 

Baukostenerhöhend sind 
•  statisch-konstruktiv unsaubere Konstruktionen:  

die nichtlinear-lotrechte Lastabtragung (Lastum-
leitungen), eine hohe Schlankheit von Flachdecken 
und Stützen, handwerkliche Bauweisen (Ortbeton, 
verputztes Ziegelmauerwerk);

•  große Gebäudehüllflächen und ein hoher Glasanteil: 
Isoliergläser mit einem U-Wert von 0,6 bis 0,5 W /  
(m² · K) sind heute von der Industrie geliefer-
ter Standard. Die Errichtung von Fassaden und 
Dächern mit thermisch getrennten Stock- und 
Flügelprofilen und 3-Scheiben-Isolierglas kostet ca. 
das Dreifache von massiven Außenwänden  
(z. B. Stahlbeton + Wärmedämmverbundsystem 
mit einem U-Wert von 0,2 W / (m² · K)): ca. € 900 
bis € 1.000 / m² Alu-Glas-Fassade zu € 270 bis  
€ 360 / m² Stahlbeton + Wärmedämmverbund-
system, zuzüglich ca. € 270 bis € 360 / m² für den 
Sonnen- und Blendschutz an den Süd-, West- und 
Ost-Glasfassaden oder höhere Bau- und Betriebs-
kosten für das Kühlen und Heizen verglaster 
Räume. Mit einer intelligenten Steuerung der 
elektromechanischen Sonnenschutzanlagen  
(ca. € 180 / m² Glasfassade) kann der Energieein-
trag im Sommer reduziert und der solare Energie-
gewinn im Winter genutzt werden;

•  eine nachhaltige (energiesparende) Gebäudetechnik, 
die in der Regel den Betriebsenergieverbrauch 
verringert, beispielsweise Geothermie (Erdwärme 
und -kälte, Betonkernaktivierung (mit passiver 
Raumkühlung), Niedertemperaturheizung, Wär-
merückgewinnung). Die zusätzlichen Investiti-
onskosten von ca. 27 % für die Gebäudetechnik 
(Kostengruppe 3 „Bauwerk – Technik“) amortisie-
ren sich in ca. zehn Jahren (betriebswirtschaftliche 
Vergleichsrechnung gemäß ÖNORM M 7140). 
 
Kostensenkend sind Bauweisen mit einem hohen 
Vorfertigungsgrad, da die Bauzeit kürzer ist und die 
Baustellengemeinkosten (Vorhalten der Techniker, 
Facharbeiter, Maschinen und Geräte) verglichen 
mit tradierten Ortbeton- und Ziegelbauweisen 
niedriger sind:

•  Die Baustellengemeinkosten gemäß ÖNORM B 
2061:2020-05-01 – Preisermittlung für Bauleis-
tungen – Verfahrensnorm beinhalten neben der 
Baustelleneinrichtung und -räumung und den 
Vorhaltekosten für Geräte, Maschinen und Be-
triebsmittel auch die zeitgebundenen Kosten des 
unproduktiven Personals (Bau- und Montageleiter, 
Poliere), die Geschäftsgemeinkosten u. a.

•  Bindet eine Baustelle Techniker und Poliere ver-
mehrt und länger, steigen die Baukosten. Neben 
dem Technikermangel führt auch der Facharbeiter-
mangel zu anhaltenden Baupreissteigerungen.
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